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11 uitb Sir. 1148 (Snbnftrteberein) 43 Ramen, fobafe alfo
eigentlich, ble Ausgetretenen abgeregnet, gerabe 100 gtrmen
auSfteHen. ®er Rlittelpnntt ber ^olzfchniperet finb bte Ufer
beS Srtenzerfee: Srienz, Rtnggenberg, Rleiringen, Srienz»
toiler; oeretngelt ftnben wir einige SerufSgenoffen in Sern,
Snterlafen, Secfenrteb, greibnrg nnb 3ürt<h.

®er OBerlänber ^olzwareninbuftrte s Serein in Srienz
bat im Sdjweizerborfe baS 3felihauS gemietet nnb ein fe£>r

reichhaltiges ÜRagazin mit in biefeS Sach einfcfjlagenben Ar-
titeln eingerichtet. ®ie Sefudjer biefeS merftoürbigen ®orfeS
ïaufen große Rlengen biefer SBaren als „Souoenir" ober
Anbenten. 3ci) möchte ben Sefudj beS 3feltöaufeS befonberS
empfehlen. („Schweizer. &anbelS»©ourier").

Serfeanbêtoefen.
Oftfiïjwei§crifdjer ©ewerbetag. SBie in letter Sr. fdjon

erwähnt, ftnbet Sonntag ben 23. Augnft, oormtttagS 10
llhr, im „Schübengarten" St. ©aßen ein „Qfifchmeizertfcöer
©ewerbetag" ftatt, für welchen als ®raftanben in AuSficht
genommen finb bie Srage ber obligatorifcben SerufSgenoffen»
fdjaften unb bie Steßungnahme ber Sretfe beS SleingetoerbeS

zur eibgen. tränten» unb llnfaßoerficljerung. AIS Referenten
über baS erftere Stettin finb bezeichnet bie Herren Rationalrat
©. SBilb unb 3. 3- ©onegger, Sßräfibent beS ©effierbeüereinS
St. ©aßen, als foldje über ben zweiten SerhanblungS»
gegenftanb bie Herren Rob. Ringger, Rräfibent beS fèanb»
toerïSmeifterbereinS St. ©aßen unb Rationalrat @. fßilb.

®aS bezügliche StreiSfdjreiben ber interlantonalen ®om»

miffion bezeichnet es, unb gewiß mit aßem Recht, als eine

felbftöerfiänbliche Rflicht, neben ber fjrage ber SerufS»
genoffenfch.aften auch bie SerftcherungSborlagen auf bie

®ageSorbnung zu nehmen. „Schon haben bie Arbeiter ihre
toeitgeßenben aber mohlanSgebachten Segehren gefteßt, bie

nicht ohne ©inbrwt geblieben ftnb ; fdjon haben bie Äreife
ber Sranïenberfid&erungSbereine ber SBeftfchtoeiz Sortebrungen
toirîfamfïer Art getroffen, um ihren Sonberftanbpuntt nach»

brüctlicbft Z« tnahren —- unb ber ganze Stanb ber §cmb»
toerfsmeifter, ber bei ber Sranfenberßchernng bie §älfte, bei
ber llnfaßberficherung brei Siertel per Rrämien bezahlen
foß, hat noch fetne Schritte geihan, um eine reifliche
Rrüfntig unb ®tStuffion ber Sorlagen zu öeranftaltenl"

Ser $orftanb beS §anbwetfer» unb ©ewerbeoereinë
beS ffantonê 3ürtßj behanbelte in feiner Sißung oom
5. 3nli bie fÇrage beS „unlautern SBettbewerbeS" unter
Sugrunbelegung ber Srofchüre oon ®r. A. ßurtt. ©r tarn
babei zu folgenben Refultaten : 1) ®ie fchtoinbelhafte Reïlame
foß, infofern fie unwahre Angaben enthält, bie auf Säufcßnng
beS RublitumS berechnet finb, ftrafbar fein. ©S finb hier»
über gefeßliche Seftimmungen aufzufteßen. ®ie ©tnfühmng
einer Snferatenfteuer ift fehr zu empfehlen, inbem fie einer=

feitS ben Reflamefcbwhtbel etwas einzubämme« im Stanbe
wäre unb anberfeits bem Staat ober ben ©emeinben eine

©innahme oerfchaffen würbe. 2) ®ie SBanbetlager finb
bei ben heutigen SerlehrSberhältniffen überflüffig, fie fchäbigen
bie an ben Rlaß gebunbenen ©efdjäftsleute unb büpieren
baS Rnblüum mit geringwertiger SBare. Sie ftnb baher
gänzlich zu unterfagen, ober, wenn bieS gemäß ben befteßenben
©efeßen nicht möglich ift, bon ben zuftänbigen Seßörben
mit ben ßöchften Saasen zu befteuern ; bann werben fie balb
berfchwinben. 3) AuSberfäufe foßen nur bewißigt Werben

bei wirtlicher ©efdjäftSaufgabe. 3n biefem Säße finb bie

auSzubertanfenben SBaren nach Quantität unb Qualität zu
fontroßieren, unb ber AuSberlauf hat in einem befonbern
ßotal ftattzufinben. ©S ift bafür zu forgen, bah folche
ßtqnibationen, welche ihrer Ratur nach nichts anbereS als
AuSberfäufe finb, bie aber, Wie eS jeßt häufig geflieht, bie

gebräuchliche Sorot in ber AuSfcßreibwtg nermeiben, ebenfaßs
unter bie bezüglichen Seftimmungen gefteßt werben, ©benfo

foß eine aufmerffamere Sontroße über bte ©anten geübt
werben. 4) ®ie AbzablungSgefdjäfte finb, weil wncherifcher

Ratur, in aßen Sormen zu berbieten. Ilm Rlatertal zu
fammeln unb bie Srage überhaupt noch Wetter zu prüfen,
würbe eine Sommiffion niebergefept, auf beren Anträge
geftüßt eine ©tngabe an ble zürchetifche Regierung unb
bén Sorftanb beS fchweizerifchen ©ewerbebereins gemacht
werben foß. Sn einer nächften Sihnng wirb bie Regelung
beS SubmiffionSwefenS zur Seratung fommen. — AIS
Sertreter beS ©ewerbeftanbes in ber RrüfnngSfommiffion
ber ©ewerbehaße werben bem Sanfrat ber Santonalbant
bie bisherigen borgefchlagen, nämlich bie $&. Schreiner»
meifter ®emperli in lifter unb a. Sattlermeifter §alblüpel
in 3üri<h I.

®er Schntiebe» unb SBagneraeifterberein Zürich macht

folgenbeS befannt:
„Snfolge fortwährenber SßreiSfteigerurtg unferer Rohpro»

butte ift uns einschalten beS bisherigen RreiSanfaheS zur
ttnmöglidjteit geworben, fobah eine mäßige, annehmbare @r=

höhung zur zwtngenben Rotwenbigteit geworben ift. SBtr
werben nicht ermangeln, in prompter SBeife unfere geehrte

Sunbfchaft zu bebienen, nnb erfuchen höflich um gefl. Rottz»
nähme."

«nb Sicfcrunggiikrfraguttgcn.
(Amtliche Original"SJtitteiIttngen.)

8 o 11 f <h u p p e n S t. RI a r g r e t h e n an Sect, Schmtbt :

unb Srättli, Saugefdhäft, AzmooS.

Sergröhernng beS 8olIf<huppenS in SuchS-
ben ©ebrüber ©antenbein in SBerbenberg.

Srüctenbau Hargarten bei @nggenh«tten=
Appenzell. Rlauerwerf hat übernommen * Reter, Rlaurer»
meifter in SBatbfiatt, Appenzeß; ©ifenwerf: Sern, Schloffer,,
nil) Alber, Schmieb, in Stein, Appenzeß.

Sülach hat bie ©rftellungSarb etten für
bas Referootr am ®ettenberg unb bie fgauptteitung
ber SBafferöerforgung an 3ngenieur SBeinmann in. SBinter».
thnr bergeben.

SetWebettcS.
Sôohlfflhrtê ' ©inrichtungen. (Rlitgeteilt bom Qffizießetr

SertehrSbureau 8üri<h). Rächften SamStag ben 10. Snlt
tbmmt bie aus 38 Herren befteßenbe ßentralfteße für Arbeiter»
SBohlfahrtS ©inricptungen beS beutfchen Reiches unter bem
Sorfifc unb ber ßeitung bon ^errn ®r. 3uItuS Roft, ®e»=

heimer Qber»RegiernngSrat im Sönigl. Rreuhifchen Ritnifterium
für §anbel unb ©ewerbe in Serlin in 8üri<h an. ®iefe
Sommiffion ift auf einer SnfpeftionSretfe bnrch bie Schweiz-
begriffen nnb wirb Samstag nachmittag 1 llhr 55 Rlin.
bon SBinterthur in 3üri<h antommen, wo biefelbe im §otel
Sanr an lac Quartier nehmen wirb. ©S ift eine Sefichtigung
beS ßehrlingSheimS „ßuifenftift", ber fchweizerifchen Anftalt
für ©pileptifche, ber Arbeiterwohnungen ber ©enoffenfihaft
„©igenheim" in AnSficht genommen. RlontagS wirb bie
Sommiffion per ©ïtra » ®ampfer nach RichterSweil fahren
behufs Sefichtigung ber RettungSanftalt für SRäbchen fath-
Sonfeffion. RachmittagS 2 llhr 04 Rlin. finbet bie Abfahrt
nach Schönenwerb ftatt. ®ie Herren 5ßfarrerSBaIber»Appenzefler
auS 8ürich unb eibgen. Sabritinfpettor ®r. Schuler ans
SRoßiS Werben bie Herren begleiten.

Sic rege JBautljûtigïeit in ber Stabt Sern bauert
fort. Sämtliche Aujjenqnarttere finb in rafcher AuSbehnung
begriffen. Run hat auch noch bie Schweiz. Saugefeflfdjaft
(Safel=3üri<h) in Sern, im Quartier RlattenhofsSBeifjenbühl
(Seaumont»éomple£) ein größeres Stüct ßanb getauft, um
zunächft eine erfte ©ruppe oon zwölf fleinern SBohnhäufern
für je eine Samilie (Sißen oon 20—25,000 Staufen) zu
erfteßen.

Nr. 16 Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) 249

11 und Nr. 1148 (Jndustrieverein) 43 Namen, fodaß also
eigentlich, die Ausgetretenen abgerechnet, gerade 100 Firmen
ausstellen. Der Mittelpunkt der Holzschnitzerei sind die Ufer
des Brienzersee: Brienz, Ringgenberg, Meiringen, Brienz-
wiler; vereinzelt finden wir einige Berufsgenossen in Bern,
Jnterlaken, Beckenried, Freiburg und Zürich.

Der Oberländer Holzwarenindustrie - Verein in Brienz
hat im Schweizerdorfe das Jselthaus gemietet und ein sehr

reichhaltiges Magazin mit in dieses Fach einschlagenden Ar-
titeln eingerichtet. Die Besucher dieses merkwürdigen Dorfes
kaufen große Mengen dieser Waren als „Souvenir" oder
Andenken. Ich möchte den Besuch des Jselthauses besonders
empfehlen. („Schweizer. Handels-Courter").

Verbandswesen.
Ostschweizerischer Gewerbetag. Wie in letzter Nr. schon

erwähnt, findet Sonntag den 23. August, vormittags 10^
Uhr, im „Schützengarten" St. Gallen ein „Ostschweizerischer
Gewerbetag" statt, für welchen als Traktanden in Aussicht
genommen sind die Frage der obligatorischen Berufsgenossen-
schaften und die Stellungnahme der Kreise des Kleingewerbes
zur eidgen. Kranken- und Unfallversicherung. Als Referenten
über das erstere Thema sind bezeichnet die Herren Nationalrat
E. Wild und Z. I. Honegger, Präsident des Gewerbevereins
St. Gallen, als solche über den zweiten Verhandlungs-
gegenstand die Herren Rob. Ringger, Präsident des Hand-
Werksmeistervereins St. Gallen und Nationalrat E. Wild.

Das bezügliche Kretsschreiben der interkantonalen Kom-
Mission bezeichnet es, und gewiß mit allem Recht, als eine

selbstverständliche Pflicht, neben der Frage der Berufs-
genossenschaften auch die Versicherungsvorlagen auf die

Tagesordnung zu nehmen. „Schon haben die Arbeiter ihre
weitgehenden aber wohlausgedachten Begehren gestellt, die

nicht ohne Eindruck geblieben find; schon haben die Kreise
der Krankenversicherungsvereine der Westschweiz Vorkehrungen
wirksamster Art getroffen, um ihren Sonderstandpunkt nach-
drücklichst zu wahren — und der ganze Stand der Hand-
werksmeister, der bei der Krankenversicherung die Hälfte, bei
der Unfallversicherung drei Viertel per Prämien bezahlen
soll, hat noch keine Schritte gethan, um eine reifliche
Prüfung und Diskussion der Vorlagen zu veranstalten!"

Der Borstand des Handwerker- und Gewerdevereins
des Kantons Zürich behandelte in seiner Sitzung vom
5. Juli die Frage des „unlauter» Wettbewerbes" unter
Zugrundelegung der Broschüre von Dr. A. Curti. Er kam
dabei zu folgenden Resultaten: 1) Die schwindelhafte Reklame

soll, insofern sie unwahre Angaben enthält, die auf Täuschung
des Publikums berechnet sind, strafbar sein. Es sind hier-
über gesetzliche Bestimmungen aufzustellen. Die Einführung
einer Jnseratensteuer ist sehr zu empfehlen, indem sie einer-

feits den Reklameschwindel etwas einzudämmen im Stande
wäre und anderseits dem Staat oder den Gemeinden eine

Einnahme verschaffen würde. 2) Die Wanderlager sind
bei den heutigen Verkehrsverhältniffen überflüssig, sie schädigen
die an den Platz gebundenen Geschäftsleute und düpieren
das Publikum mit geringwertiger Ware. Sie sind daher
gänzlich zu untersagen, oder, wenn dies gemäß den bestehenden
Gesetzen nicht möglich ist, von den zuständigen Behörden
mit den höchsten Taxen zu besteuern; dann werden sie bald
verschwinden. 3) Ausverkäufe sollen nur bewilligt werden
bei wirklicher Geschäftsaufgabe. In diesem Falle sind die

auszuverkaufenden Waren nach Quantität und Qualität zu
kontrollieren, und der Ausverkauf hat in einem besondern
Lokal stattzufinden. Es ist dafür zu sorgen, daß solche

Liquidationen, welche ihrer Natur nach nichts anderes als
Ausverkäufe find, die aber, wie es jetzt häufig geschieht, die

gebräuchliche Form in der Ausschreibung vermeiden, ebenfalls
unter die bezüglichen Bestimmungen gestellt werden. Ebenso

soll eine aufmerksamere Kontrolle über die Ganten geübt
werden. 4) Die Abzahlungsgeschäfte find, weil wucherischer

Natur, in allen Formen zu verbieten. Um Material zu
sammeln und die Frage überhaupt noch weiter zu prüfen,
wurde eine Kommission niedergesetzt, auf deren Anträge
gestützt eine Eingabe an die zürcherische Regierung und
den Vorstand des schweizerischen Gewerbevereins gemacht
werden soll. In einer nächsten Sitzung wird die Regelung
des Submissionswesens zur Beratung kommen. — Als
Vertreter des Gewerbestandes in der Prüfungskommission
der Gewerbehalle werden dem Bankrat der Kantonalbank
die bisherigen vorgeschlagen, nämlich die HH. Schreiner-
meister Temperli in Uster und a. Sattlermeister Halblützel
in Zürich I.

Der Schmiede- und Wagnermeisterverein Zürich macht

folgendes bekannt:
„Infolge fortwährender Preissteigerung unserer Rohpro-

dukte ist uns ein Festhalten des bisherigen Preisansatzes zur
Unmöglichkeit geworden, sodaß eine mäßige, annehmbare Er-
höhung zur zwingenden Notwendigkeit geworden ist. Wir
werden nicht ermangeln, in prompter Weise unsere geehrte

Kundschaft zu bedienen, und ersuchen höflich um gefl. Notiz-
nähme."

Arbeits- und Lieferungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.)

Z ollschup p e n S t. M a r g r eth en an Beck, Schmidt-
und Krättli, Baugeschäft, Azmoos.

Vergrößerung des Zollschuppens in Buchs-
den Gebrüder Gantenbein in Werdenberg.

BrückenbauH argarten beiEnggenhütten-
Appenzell. Mauerwerk hat übernommen ' Neier, Maurer-
Mister in Waldstatt, Appenzell; Eisenwerk: Kern, Schlosser,.
W» Alder, Schmied, in Stein, Appenzell.

Bülach hat die Erstellungsarbeiten für
das Reservoir am Dettenberg und die Hauptleitung
der Wasserversorgung an Ingenieur Weinmann in. Winter?-
thur vergeben.

Verschiedenes.
Wohlfahrts - Einrichtungen. (Mitgeteilt vom Offiziellen'

PerkehrSbureau Zürich). Nächsten Samstag den 10. Juli
kömmt die aus 38 Herren bestehende Centralstelle für Arbeiter-
Wohlfahrts - Einrichtungen des deutschen Reiches unter dem
Vorsitz und der Leitung von Herrn Dr. Julius Post, Ge-
heimer Ober-Regierungsrat im Königl. Preußischen Ministerium,
für Handel und Gewerbe in Berlin in Zürich an. Diese
Kommission ist aus einer Inspektionsreise durch die Schweiz,
begriffen und wird Samstag nachmittag 1 Uhr 55 Min.
von Winterthur in Zürich ankommen, wo dieselbe im Hotel
Baur au lac Quartier nehmen wird. Es ist eine Besichtigung
des Lehrlingsheims „Luisenstift", der schweizerischen Anstalt
für Epileptische, der Arbeiterwohnungen der Genossenschaft
„Eigenheim" in Aussicht genommen. Montags wird die
Kommission per Extra-Dampfer nach Richtersweil fahren
behufs Besichtigung der Rettungsanstalt für Mädchen kath.
Konfession. Nachmittags 2 Uhr 04 Min. findet die Abfahrt
nach Schönenwerd statt. Die Herren Pfarrer Walder-Appenzeller
auS Zürich und eidgen. Fabrikinspektor Dr. Schuler aus
Mollis werden die Herren begleiten.

Die rege Bauthätigkeit in der Stadt Bern dauert
fort. Sämtliche Außenquartiere sind in rascher Ausdehnung
begriffen. Nun hat auch noch die Schweiz. Baugesellschaft
(Basel-Zürich) in Bern, im Quartier Mattenhof-Weißenbühl
(Beaumont-Komplex) ein größeres Stück Land gekauft, um
zunächst eine erste Gruppe von zwölf kleinern Wohnhäusern
für je eine Familie (Villen von 20—25,000 Franken) zu
erstellen.
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